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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurden die Bedingungen für die steuerliche Anerkennung 
kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse geändert (Nr. 5). 

Ob die Drei-Tage-Zugangsvermutung für die Zustellung von Steuerbescheiden auch weiterhin 
Bestand haben kann, muss nun der Bundesfinanzhof entscheiden (Nr. 3). Immerhin hat die 
Post ihre Zustellung in manchen Regionen eingeschränkt. Was sich ab 2025 bei Betriebsprü-
fungen ändert, lesen Sie in Beitrag Nr. 2.

Mit freundlichen Grüßen

1  Finanzpolitische Vorhaben 2023
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Aus dem Inhalt:



1  Finanzpolitische Vorhaben 2023

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat im Finanz-
ausschuss des Bundestags seine wichtigsten Vorhaben 
für das neue Jahr vorgestellt. Dabei erwähnte er auch die 
Schaffung einer „Super-Abschreibung“ und ein „Zukunfts-
finanzierungsgesetz“.
–  „Super-Abschreibung“ im Sinne einer Investitions-

prämie und eine Verbesserung der steuerlichen For-
schungsförderung.

–  Gesetzgebung zur globalen Mindestbesteuerung: 
Außerdem stehe die Gesetzgebung zur globalen Min-
destbesteuerung an. Die Regierung werde darauf ach-
ten, dass es möglichst wenig Erfüllungsaufwand für die 
Unternehmen geben werde.

–	 	Neues	Zukunftsfinanzierungsgesetz: Deutschland 
solle führender Standort für nachhaltige Finanzanla-
gen werden. Kleine und mittlere Unternehmen sollten 
bessere Finanzierungsmöglichkeiten erhalten. Durch 
Stärkung der Aktienkultur sollten der Vermögensauf-
bau gestärkt und Börsengänge erleichtert werden. Bei 
jungen Unternehmen sollte die Mitarbeiterkapitalbetei-
ligung ausgebaut werden.

–  Verbesserung der Altersversorgung: Auch die Zu-
kunft der Altersversorgung wird laut Lindner eine wich-
tige Rolle spielen. Man werde in der ersten Säule der 
gesetzlichen Rentenversicherung den Aufbau eines 
„Generationenkapitals“ angehen, um Rentenbeiträge 
und Rentenniveau zu stützen. Damit wolle man etwas 
für die Generation der heutigen Kinder und Enkel tun. 
Auch die private Altersvorsorge solle erleichtert wer-
den.

–  Finanzkriminalität bekämpfen: Schärfer vorgehen 
will Lindner gegen die Finanzkriminalität. Das sei ei-
ne der Prioritäten in diesem Jahr. Dazu werde es ei-
ne neue Bundesoberbehörde zur Bekämpfung von 
Finanzkriminalität und Geldwäsche geben. Man dürfe 
sich nicht damit zufrieden geben, nur die kleinen Fi-
sche bei der Finanzkriminalität und Geldwäsche zu 
fangen, sondern müsse auch die großen Fische ins Vi-
sier nehmen. Die neue Bundesoberbehörde solle 2023 
eröffnet und 2025 „scharf gestellt“ werden.

2  Betriebsprüfung: Künftig beschleu-
nigtes Verfahren

Der Bundestag hat eine gesetzliche Neuregelung be-
schlossen, wonach die steuerliche Betriebsprüfung in 
Zukunft beschleunigt abgewickelt werden soll. Künftig 
besteht die Möglichkeit, während der Außenprüfung Tei-
labschlussbescheide zu erlassen, die verbindlich sind. 
Das heißt, dass bei abgeschlossenen und abschließend 
geprüften Sachverhalten die Besteuerungsgrundlagen be-
reits vor Ablauf der Außenprüfung gesondert festgestellt 
werden können. Das Finanzamt (FA) entscheidet darüber, 
ob es einen entsprechenden Teilfeststellungsbescheid er-
lässt. Wenn der Steuerpflichtige einen Antrag stellt, soll 
das FA einen Teilabschlussbescheid erlassen, wenn er ein 
erhebliches Interesse hat und dies glaubhaft macht.

Eine weitere neue Regelung enthält das qualifizierte	Mit-
wirkungsverlangen im Rahmen einer Betriebsprüfung. 
Dabei werden die Möglichkeiten der digitalen Zusam-
menarbeit erweitert. Es wird ein neues qualifiziertes Mit-
wirkungsverlangen in Form eines vollstreckbaren Verwal-
tungsakts eingeführt. 

Die Entscheidung über den Einsatz dieses neuen Instru-
ments liegt im Ermessen des Außenprüfers. Die Frist zur 
Erfüllung beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des qua-
lifizierten Mitwirkungsverlangens an den Steuerpflichti-
gen, wobei sie in begründeten Ausnahmefällen verlängert 
werden kann. Zur Sicherung der pünktlichen Erfüllung 
des Mitwirkungsverlangens ist ein Mitwirkungsverzöge-
rungsgeld festzusetzen, wenn die Mitwirkung nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht vollständig erfüllt wird. Hierbei han-
delt es sich um eine Verwaltungssanktion in Form einer 
steuerlichen Nebenleistung.

Das Mitwirkungsverzögerungsgeld beträgt für jeden vol-
len Tag der Mitwirkungsverzögerung 75 Euro, höchs-
tens für 150 Kalendertage. Es kann für volle Wochen und 
Monate der Mitwirkungsverzögerung in Teilbeträgen fest-
gesetzt werden. Das Verzögerungsgeld fällt für die Dauer 
der Mitwirkungsverzögerung an, die spätestens mit Ablauf 
des Tags der Schlussbesprechung endet. Von der Festset-
zung eines Verzögerungsgelds ist abzusehen, wenn der 
Steuerpflichtige glaubhaft macht, dass die Mitwirkungsver-
zögerung entschuldbar ist. Das Verschulden eines Vertre-
ters oder eines Erfüllungsgehilfen ist dem Steuerpflichti-
gen zuzurechnen.

Eine längere Festsetzungsfrist (= Verjährungsfrist) gilt, 
wenn eine Verzögerung bei der Mitwirkung vorliegt und 
ein Mitwirkungsverzögerungsgeld festgesetzt wurde. Die 
Frist verlängert sich in diesen Fällen um die Dauer der 
Mitwirkungsverzögerung, mindestens jedoch um ein Jahr. 
Die Festsetzungsfrist läuft in diesen Fällen nicht ab, bevor 
die Steuerbescheide, die aufgrund der Außenprüfung er-
lassen werden, unanfechtbar geworden sind.

Anzuwenden sind diese Neuregelungen für Besteuerungs-
zeiträume, die nach dem 31.12.2024 beginnen.

3  Zugang eines Steuerbescheids: Drei-
Tage-Zugangsvermutung greift nicht 
bei fehlender Postzustellung 

In vielen Teilen von Deutschland scheint es so, dass 
montags keine Post mehr zugestellt wird. Da stellt sich 
die Frage, ob die Drei-Tage-Zugangsfiktion (§ 122 Abs. 2 
Nr. 1 AO) noch gehalten werden kann, wenn das Be-
scheid-Datum z.B. auf einen Freitag fällt, und somit nur 
der Samstag für eine Zustellung verbleibt.

Beispiel:

Bei einem Klageverfahren vor dem FG Berlin-Branden-
burg fiel das Bescheid-Datum auf einen Freitag. Nach Auf-
fassung des FA legte die Klägerin den Einspruch gegen 
den Einkommensteuerbescheid einen Tag zu spät ein. Die 
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Klägerin legte aber dar, dass am Montag keine Postzu-
stellung erfolgt war und daher der Bescheid erst dienstags 
zugestellt wurde. Die Einspruchsfrist sei daher aufgrund 
der Verschiebung um einen Tag gewahrt.

So sah es auch das FG Berlin-Brandenburg in seinem 
Urteil vom 24.8.2022. Die Zugangsvermutung des § 122 
Abs. 2 Nr. 1 AO finde deshalb keine Anwendung, weil an 
der Wohnung der Klägerin innerhalb der Drei-Tages-Frist 
regelmäßig nicht an allen Werktagen vom Postdienstleis-
tungsunternehmen zugestellt worden ist.

Die Zugangsvermutung sei zu einer Zeit kodifiziert wor-
den (1976), als ausschließlich die Deutsche Bundespost 
Briefpost in der Bundesrepublik Deutschland beförder-
te und zustellte und das regelmäßig an sechs Tagen in 
der Woche. Auch wenn dem Grunde nach bei privaten 
Postdienstleistern die Zugangsvermutung gelte, müsse 
dennoch deren Arbeitsweise mit denen der Deutschen 
Bundespost bei Kodifizierung der Zugangsvermutung 
übereinstimmen. Dies stelle sich aber dann anders dar, 
wenn innerhalb der Drei-Tages-Frist (so im Streitfall) plan-
mäßig an zwei aufeinanderfolgenden Tagen keine Zustel-
lung erfolgte (durch Zeugenaussagen war das Gericht 
hiervon überzeugt). Die Zustellung wäre der Zugangsver-
mutung daher nur dann gerecht geworden, wenn der an-
gefochtene Bescheid am Samstag, also an dem auf die 
Aufgabe zur Post folgenden Tag, im für die Wohnung der 
Klägerin zuständigen Zustellzentrum angeliefert und dar-
aufhin am Montag in den Briefkasten der Klägerin einge-
worfen worden wäre. Insoweit seien Verzögerungen ohne 
weiteres denkbar.

Wie zu erwarten war, hat das FA Revision eingelegt, wel-
che nun unter dem Az. VI R 18/22 beim BFH anhängig ist. 
Die Frage ist zu entscheiden, ob die Zugangsvermutung 
gemäß § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO entfällt, wenn innerhalb der 
dort genannten Drei-Tages-Frist an einem Werktag regel-
mäßig keine Post zugestellt wird.

4  Betriebsveranstaltungen: Vorausset-
zungen für die Pauschalbesteuerung

Bei Betriebsveranstaltungen, die allen Betriebsangehöri-
gen offenstehen, sind Aufwendungen je Mitarbeiter bis zu 
110 Euro lohnsteuerfrei. Darüber hinausgehende Beträge 
können mit 25 Prozent pauschal der Lohnsteuer unterwor-
fen werden (§ 40 Abs. 2 Nr. 2 EStG).

Beispiel:
Unternehmer U veranstaltete eine Betriebsfeier für die 
Führungskräfte des Unternehmens. Das FA behandelte 
die Aufwendungen als steuerpflichtigen Arbeitslohn und 
wendete nicht den pauschalen Steuersatz von 25 Pro-
zent an, sondern einen durchschnittlichen Steuersatz von 
81,81 Prozent bzw. 62 Prozent.

Unstreitig ist, dass U den Teilnehmern steuerbaren Ar-
beitslohn zugewendet hat, da nicht alle Mitarbeiter zu der 
Feier eingeladen wurden. Der Unternehmer machte je-
doch geltend, dass der pauschale Steuersatz von 25 Pro-

zent anzuwenden sei, weil es keine gesetzliche Regelung 
gebe, die diese Pauschalierung ausschließe, wenn die 
Betriebsveranstaltung nicht allen Betriebsangehörigen of-
fenstehe. Klar war auch, dass von den Zuwendungen kein 
Freibetrag abzuziehen ist, weil die Betriebsfeier nicht allen 
Angehörigen des Betriebs offenstand. Die Legaldefiniti-
on des Begriffs der Betriebsveranstaltung in § 19 Abs. 1 
Nr. 1a EStG besagt nicht, dass die Veranstaltung allen An-
gehörigen des Betriebs offenstehen muss. Dieses Kriteri-
um ist nur Bedingung für die Anwendung des Freibetrags.

Begriffe wie „Betriebsveranstaltung“, die in verschiedenen 
Vorschriften desselben Gesetzes verwendet werden, sind 
nach Überzeugung des FG Köln grundsätzlich einheitlich 
auszulegen. Eine von einer Legaldefinition abweichende 
Auslegung komme nur in Betracht, wenn der Zweck der 
Regelung, ihr Zusammenhang mit anderen Vorschriften 
und/oder die Entstehungsgeschichte eindeutig erkennen 
lassen, dass der Begriff anders als in der Legaldefinition 
zu verstehen sein soll. Das FG Münster war in einem Urteil 
vom 20.2.2020 davon ausgegangen, dass eine solche von 
der Legaldefinition abweichende Auslegung des Begriffs 
der Betriebsveranstaltung hier geboten sei. Dem schloss 
sich das FG Köln in seinem Urteil vom 7.7.2022 nicht an, 
sondern vertrat die Ansicht, dass der Begriff der Betriebs-
veranstaltung einheitlich auszulegen sei.

Aufgrund der inzwischen eingelegten Revision liegt die 
endgültige Entscheidung nun beim BFH.

5  Kurzfristige Beschäftigung: Pauschale 
Lohnsteuer 

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung von Arbeitnehmern 
hat ein Freiberufler die Wahl: Er darf die Lohnsteuer nach 
den individuellen Besteuerungsmerkmalen seines Arbeit-
nehmers oder pauschal mit 25 Prozent abrechnen. Die 
pauschale Besteuerung mit zwei Prozent oder 20 Prozent 
gilt nur für Minijobs, nicht aber für kurzfristig Beschäftigte. 
Um die Lohnsteuer pauschal mit 25 Prozent ermitteln 
zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

–  Gelegentliche Beschäftigung des Arbeitnehmers: 
Steuerlich ist nur eine Tätigkeit, die ein Arbeitnehmer 
gelegentlich ausübt, eine kurzfristige Tätigkeit. Das 
heißt, die Tätigkeit darf sich wiederholen, aber nicht 
regelmäßig wiederkehren bzw. nicht bereits von vorn-
herein vereinbart sein. Steuerlich kommt es somit nicht 
darauf an, wie oft der Unternehmer eine Aushilfskraft 
im Laufe eines Jahres tatsächlich beschäftigt.

–  Maximale Dauer: 18 zusammenhängende Arbeits-
tage: Die kurzfristige Beschäftigung darf sich nicht 
über mehr als 18 zusammenhängende Arbeitstage er-
strecken. Arbeitsfreie Sonn- und Feiertage, Samstage 
und unbezahlte Krankheits- und Urlaubstage werden 
bei der Berechnung nicht einbezogen.

–  Verdienstgrenze pro Arbeitstag 150 Euro ab 
1.1.2023 (vorher 120 Euro): Die Vergütung pro Ar-
beitstag darf im Durchschnitt nicht höher als 150 Euro 
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sein. Der Betrag wurde mit Wirkung vom 1.1.2023 von 
120 Euro auf 150 Euro angehoben. Es handelt sich 
also um einen Durchschnittsbetrag, der aus dem Ge-
samtlohn und der Zahl der tatsächlichen Arbeitstage zu 
ermitteln ist. Die pauschale Besteuerung ist gefährdet, 
wenn der Durchschnittswert durch Sonderzahlungen, 
wie z.B. durch Urlaubs- oder Weihnachtsgeld, über-
schritten wird.

–  Steuerfreie Vergütungen werden nicht einbezogen: 
Steuerfreie Vergütungen, wie z.B. Reisekosten, Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtzuschläge, werden bei der 
Ermittlung der 150-Euro-Grenze nicht einbezogen.

–  Verdienstgrenze maximal 19 Euro pro Stunde ab 
1.1.2023 (vorher: 15 Euro): Der Stundenlohn muss 
mindestens 12 Euro betragen (Mindestlohn) und darf 
nicht höher als 19 Euro sein. Das gilt auch dann, 
wenn die Beschäftigung zu einem unvorhergesehe-
nen Zeitpunkt erforderlich wird. Maßgebend sind die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Steuerfreie Ver-
gütungen werden auch bei der 19-Euro-Grenze nicht 
einbezogen. Beim Stundenlohn ist auf eine Zeitstunde 
mit 60 Minuten abzustellen. Zahlt der Unternehmer den 
Arbeitslohn für eine kürzere Zeit, z.B. für 45 Minuten, 
muss er den Stundenlohn umrechnen.

6  Gewinnschätzung bei einer GmbH: Kei-
ne Hinzuschätzungen von Betriebsein-
nahmen bei unklarer Mittelherkunft

Führt eine GmbH eine offene Ladenkasse und tätigt die 
Gesellschaft auch Barumsätze, kann es schnell passie-
ren, dass der Gesellschafter-Geschäftsführer die Kasse 
bei Bedarf durch Bareinlagen anreichert. Kann er dann in 
einer späteren Betriebsprüfung die Herkunft der Einlagen 
nicht glaubhaft nachweisen, kann der Prüfer geneigt sein, 
diesen Einlage als zuvor verdeckte Gewinnausschüttun-
gen der GmbH an den Gesellschafter zu behandeln.

So war es auch in einem Fall, den das FG Münster mit 
Urteil vom 18.5.2022 zu entscheiden hatte: In Höhe der 
Bareinlagen nahm das FA eine Hinzuschätzung zum aus-
gewiesenen Gewinn der GmbH vor. 

Das FG stellte klar, dass ungeklärte Vermögenszuwächse 
des Gesellschafters in Höhe der getätigten Bareinlagen 
nicht zwingend auf nicht erfasste Betriebseinnahmen der 
GmbH zurückgehen müssen. Es sei auch möglich, dass 
der Gesellschafter die Mittel im Rahmen von Eigenge-
schäften („schwarze Einkünfte“) erzielt habe und nicht im 
Namen und für Rechnung der Gesellschaft. 

Bei Bareinlagen von Gesellschaftern einer GmbH muss 
immer damit gerechnet werden, dass in einer Betriebs-
prüfung danach gefragt wird, woher die Mittel stammen. 
Geschäftsführer sind in diesen Fällen gut beraten, wenn 
sie einen Nachweis über die Herkunft der Bareinlagen vor-
legen können.

7  Übertragung stiller Reserven: Gewinn-
zuschlag von sechs Prozent verfas-
sungsgemäß

Der Steuerpflichtige kann unter den Voraussetzungen des 
§ 6b bzw. 6c EStG Gewinne (= stille Reserven), die bei 
der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter entstan-
den sind, auf neue Wirtschaftsgüter übertragen. Soweit 
er diesen Betrag nicht abzieht, hat er die Möglichkeit, im 
Wirtschaftsjahr der Veräußerung eine Rücklage zu bilden, 
die den steuerlichen Gewinn mindert. Einen Betrag bis zur 
Höhe der Rücklage kann er von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines begünstigten Wirtschaftsguts 
abziehen, das er in den folgenden vier Wirtschaftsjahren 
(= Regelfrist) anschafft oder herstellt. Erfolgt die Investition 
nicht rechtzeitig, ist die Rücklage gewinnerhöhend aufzu-
lösen. Die Rücklage kann auch freiwillig zu einem frühe-
ren Zeitpunkt gewinnerhöhend aufgelöst werden. Wird die 
Rücklage gewinnerhöhend aufgelöst, ist der Gewinn für 
jedes Wirtschaftsjahr, in dem die Rücklage bestand, um 
einen Zuschlag von sechs Prozent des Rücklagebetrags 
zu erhöhen.

Die Höhe des Gewinnzuschlags ist nach Auffassung des 
Finanzgerichts (FG) verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden. Dass der Gesetzgeber die Nachzahlungs- 
und Erstattungszinsen ab dem 1.1.2019 auf monatlich 
0,15 Prozent (1,8 Prozent per anno) abgesenkt hat, spielt 
in diesem Zusammenhang keine Rolle. Es spielt auch kei-
ne Rolle, ob in der unterschiedlichen Höhe der Zinsen und 
dem Gewinnzuschlag ein Verstoß gegen den allgemeinen 
Gleichheitssatz zu sehen ist. Der Ansatz des Gewinnzu-
schlags setzt voraus, dass der Steuerpflichtige

–  erstens eine gewinnmindernde Rücklage gebildet und 

–  zweitens bei der gewinnerhöhenden Auflösung der 
Rücklage keinen Abzug von den Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten eines Ersatzwirtschaftsguts vorge-
nommen hat. 

Bei der Prüfung, ob der Zinsvorteil durch den gesetzli-
chen Zinssatz von sechs Prozent realitätsgerecht abge-
bildet wird, orientiert sich das Bundesverfassungsge-
richt (BVerfG) an den Kreditzinsen für Unternehmen. Auf 
dieser Grundlage kommt das BVerfG zu dem Ergebnis, 
dass spätestens ab dem Jahr 2014 ein strukturelles Nied-
rigzinsniveau eingetreten ist, welches evident von dem 
normierten Zinssatz abweicht. Dabei betont das BVerfG 
allerdings, dass die anderen Verzinsungstatbestände ei-
ner eigenständigen verfassungsrechtlichen Wertung be-
dürfen, insbesondere wenn die Entstehung dieser Zinsen 
auf einem Antrag bzw. einer freiwilligen Entscheidung des 
Steuerpflichtigen beruhen.

8  Grundstückskauf: Zur Kaufpreisauf-
teilung auf Gebäude und Grund und 
Boden

Werden in einem Kaufvertrag über ein Grundstück die Prei-
se für das Gebäude und den Grund und Boden getrennt 
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vereinbart, sind bei der Kaufpreisaufteilung die vereinbar-
ten und bezahlten Anschaffungskosten grundsätzlich auch 
der Besteuerung zugrunde zu legen. Die Vereinbarungen 
der Vertragsparteien über Einzelpreise sind allerdings für 
das FA nicht bindend, wenn Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass der Kaufpreis nur zum Schein bestimmt wor-
den ist oder die Voraussetzungen eines Gestaltungsmiss-
brauchs gegeben sind.

Beispiel:

Die Kläger sind verheiratet und werden zusammen zur 
Einkommensteuer veranlagt. Die Kläger erwarben ein 
mit einem Mehrfamilienhaus bebautes Grundstück. Der 
Kaufpreis in Höhe von 2.400.000 Euro sollte nach § 2 des 
Kaufvertrags zu 400.000 Euro auf den Grund und Boden 
entfallen und im Übrigen auf das Gebäude. Der Gefahren-
übergang und der Übergang der Nutzen und Lasten sollten 
an dem Tag, der dem Tag der vollständigen Kaufpreiszah-
lung folgte, erfolgen. Die vollständige Kaufpreiszahlung er-
folgte am 29.3.2018. Das FA setzte die Abschreibung mit 
einem geringeren Betrag an, weil der Wert des Grund und 
Bodens deutlich über dem im Kaufvertrag ausgewiesen 
Wert liege. Dagegen legten die Kläger Klage beim FG ein, 
weil die vertraglichen Vereinbarungen insgesamt steuer-
lich bindend seien.

Um zu vermeiden, dass die Vertragsparteien die Höhe der 
Abschreibung bestimmen können, ist das FA berechtigt zu 
prüfen, ob Zweifel an der vertraglichen Aufteilung beste-
hen. Eine wesentliche Diskrepanz zu den Bodenrichtwer-
ten führt nicht ohne weiteres dazu, diese an die Stelle der 
vereinbarten Werte zu setzen oder die auf Grund und Ge-
bäude entfallenden Anschaffungskosten zu schätzen. Es 
handelt sich aber um ein Indiz dafür, dass die vertragliche 
Aufteilung nicht die realen Werte wiedergibt. Ein solches 
Indiz kann durch andere Indizien entkräftet werden.

Dazu muss die vertragliche Vereinbarung durch weitere 
Umstände, insbesondere die objektiv am Markt erziel-
baren Preise bzw. Verkehrswerte, verifiziert werden. Bei 
dieser Prüfung sind Indizien zu berücksichtigen, wie z.B. 
besondere Ausstattungsmerkmale, ursprüngliche Baukos-
ten und etwaige Renovierungen, eine ggf. eingeschränkte 
Nutzbarkeit wegen bestehender Mietverträge oder der Si-
tuation in der Nachbarschaft durch Straßenlärm, soziale 
Einrichtungen oder besondere Ruhe wegen einer benach-
barten Grünanlage. Bei einem Grundstück kann etwa ei-
ne gepflegte Gartenanlage oder störender Baumbestand 
besondere Umstände darstellen. Eine Korrektur der ver-
einbarten Aufteilung ist erst geboten, wenn sie die realen 
Wertverhältnisse in grundsätzlicher Weise verfehlt und 
wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. Können die verein-
barten Kaufpreise nicht der Besteuerung zugrunde gelegt 
werden, hat sie das FG durch eine Aufteilung nach den 
realen Verkehrswerten von Grund und Gebäude zu erset-
zen.

Der sich nach der vertraglichen Vereinbarung ergebende 
Bodenwert weicht erheblich von den Bodenrichtwerten 
und auch von dem Bodenwert ab, der vom Gutachter er-
mittelt wurde. Das FG geht davon aus, dass für die Frage 

einer erheblichen Abweichung die Wertverhältnisse am 
Tag des Gefahrübergangs maßgeblich sind. Der Stichtag 
für die Ermittlung der Anschaffungskosten ist somit der Tag 
der Lieferung, bei Grundstücken also in der Regel der Zeit-
punkt des tatsächlichen Übergangs von Besitz, Gefahren, 
Nutzen und Lasten. Das FG folgt nicht der Auffassung, 
dass auf die Verhältnisse am Tag des Vertragsschlusses 
abgestellt werden müsse. Das ist der Stichtag, auf den 
zu beurteilen ist, ob die Vertragsvereinbarung die realen 
Wertverhältnisse in grundlegender Weise verfehlt oder 
nicht. Es kann somit nicht auf den Zeitpunkt ankommen, 
an dem die Vertragsparteien sich tatsächlich über die spä-
ter in den (notariell beurkundeten) Vertrag aufgenomme-
nen Werte verständigt haben. Der maßgebliche Stichtag 
ist somit der Tag des Gefahrübergangs (= ein Tag nach 
Kaufpreiszahlung). Der steuerlich maßgebliche Stichtag 
verschiebt sich daher nicht auf den Tag dieser Vereinba-
rung.

9  GmbH-Firma: Firma mit vorangestellten 
Sonderzeichen ist nicht eintragungs-
fähig 

Die Gesellschafter der //Crash Service Gesell-
schaft mbH & Co. KG meldeten die Gesellschaft zur Ein-
tragung in das Handelsregister an. Das Registergericht hat 
den Eintragungsantrag zurückgewiesen, ebenso das Be-
schwerdegericht, und zwar wegen nicht gegebener Kenn-
zeicheneignung der Sachfirma.

Der BGH hat die Nichteintragungsfähigkeit bestätigt. Ge-
mäß § 18 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB) muss die 
Firma zur Kennzeichnung des Kaufmanns geeignet sein 
und Unterscheidungskraft besitzen. Sie hat gemäß §  17 
Abs. 1 HGB eine Namensfunktion. 

Eine Firma wird dieser Voraussetzung nur dann gerecht, 
wenn die Firma aussprechbar ist im Sinne einer Artiku-
lierbarkeit. Reine Bildzeichen, deren Aussprechbarkeit in 
der Sprachgemeinschaft (noch) nicht anerkannt ist, sind 
demnach als Bestandteil der Firma nicht zulässig. Daran 
ist auch die Verwendung von Sonderzeichen als Firmen-
bestandteil zu messen. Eine Aussprechbarkeit eines Son-
derzeichens kann nur dann bejaht werden, wenn ein sol-
ches Sonderzeichen im allgemeinen Sprachgebrauch 
als Wortersatz verwendet wird. Dies trifft z.B. zu für die 
Sonderzeichen 2&2 und 2+2. Diese Sonderzeichen wer-
den im kaufmännischen Verkehr durchgängig als 2und2 
bzw. 2plus2 gesprochen. 

Auch die firmenrechtliche Zulässigkeit des Sonderzei-
chens 2@2, welches als 2at2 ausgesprochen wird, wird 
wegen der zunehmenden Digitalisierung des Rechts- und 
Wirtschaftsverkehrs mittlerweile überwiegend bejaht.

Dem entsprechen die vorliegend der Firma vorangestell-
ten Sonderzeichen // nicht. Es handelt sich nicht um soge-
nannte stumme Sonderzeichen, die nicht mitgesprochen 
werden sollen, sondern um Sonderzeichen, die gerade auf 
Artikulation angelegt sind (sie sollen gesprochen werden 
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„slash slash crash“). Eine solche Artikulation ist aber im 
allgemeinen Sprachgebrauch nicht anerkannt. Insoweit 
entspricht die Firma nicht den Vorgaben des HGB und ist 
nicht eintragungsfähig. 

Die zuständige Industrie- und Handelskammer kann ver-
bindliche Auskünfte zur Eintragungsfähigkeit einer Firmen-
bezeichnung geben.

10  Vorrats-GmbH: Rechtliche Voraus-
setzungen für die Nutzung 

Wer schnell eine (weitere) GmbH gründen will, sich aber 
nicht über Wochen mit Gründungsformalitäten herum-
schlagen will, könnte erwägen, eine Vorratsgesellschaft zu 
übernehmen. Diese wurde bereits von einem Dienstleister 
gegründet und kann von ihm käuflich erworben werden. 
Die Vorrats-GmbH (oder UG (haftungsbeschränkt)) ist als 
„leere“ Gesellschaft bereits im Handelsregister eingetra-
gen. Sie besitzt außer einer Stammeinlage keine Vermö-
genswerte und geht keiner Geschäftstätigkeit nach. Die 
Gesellschaft wurde also „auf Vorrat“ gegründet und hat 
daher ihren Namen erhalten.

Bei der Anteilsübertragung wird der vorhandene Ge-
schäftsführer abberufen und ein neuer, vom Kunden be-
nannter Geschäftsführer eingesetzt. Sitz und Name (Fir-
mierung) der Gesellschaft und auch der Geschäftszweck 
werden individuell angepasst.

Im Internet findet man eine Reihe von Dienstleistern, die 
derartige Vorratsgesellschaften anbieten.

Die Vorratsgründung einer GmbH ist seit der Grund- 
satzentscheidung des Bundesgerichtshofs vom 16.3.1992 
(Az. II ZB 17/91) allgemein anerkannt. Die Gesellschaft 
wird nicht mit dem Zweck errichtet, innerhalb eines über-
schaubaren Zeitraums einen Geschäftsbetrieb aufzuneh-
men, wie dies bei der klassischen Bar-Gründung der Fall 
ist. Vielmehr ist die Vorrats-GmbH solange stillgelegt, bis 
der GmbH-Mantel von neuen Gesellschaftern zum Betrieb 
eines neuen Unternehmens erworben wird. Dabei ist zwi-
schen offener und verdeckter Vorratsgründung zu unter-
scheiden. 

Bei der offenen	Vorratsgründung ist anhand der Satzung 
der GmbH eindeutig erkennbar, dass die GmbH kein Un-
ternehmen betreibt, sondern nur ihr eigenes Vermögen 
(die eingezahlten Stammeinlagen) verwaltet. 

Eine verdeckte Vorratsgründung ist daran erkennbar, 
dass als Satzungszweck der Betrieb eines Unternehmens 
(einer Geschäftstätigkeit) ausgewiesen wird, obgleich dies 
nie beabsichtigt war. Diese Bestimmung im Gesellschafts-
vertrag ist also falsch. Damit handelt es sich bei einer we-
sentlichen Satzungsklausel um ein Scheingeschäft, das 

zur Nichtigkeit der gesamten Satzung führt. Jeder Ge-
sellschafter oder Geschäftsführer kann einer Klage auf Er-
klärung der Nichtigkeit der Gesellschaft anstrengen (§ 75 
GmbHG). 

Der Erwerb einer Vorrats-GmbH ist eine wirtschaftliche 
Neugründung, die dem Registergericht mitgeteilt werden 
muss. Dies geschieht regelmäßig derart, dass die neuen 
Gesellschafter eine Satzungsänderung betreffend den Un-
ternehmensgegenstand notariell beurkunden lassen müs-
sen. Mit der Anmeldung der Satzungsänderung zur Eintra-
gung in das Handelsregister wird das Registergericht über 
die wirtschaftliche Neugründung informiert.

Die BGH-Rechtsprechung verlangt, dass bei einer wirt-
schaftlichen Neugründung durch Übernahme einer Vor-
rats-GmbH die gleichen Gründungsvorschriften wie bei 
einer klassischen Bar-Gründung zu beachten sind. So 
müssen die neuen Geschäftsführer versichern, dass die 
Mindesteinlagen nach § 7 Abs. 2 GmbHG, mindestens 
12.500 Euro, eingezahlt worden sind und zur freien Verfü-
gung der Geschäftsführung stehen. Bei erheblichen Zwei-
feln an der Richtigkeit der Versicherung kann das Gericht 
Nachweise verlangen, u.a. die Vorlage von Einzahlungs-
belegen (§ 8 Abs. 2 GmbHG). Bei falschen Angaben haften 
Gesellschafter und Geschäftsführer als Gesamtschuldner 
für fehlende Einzahlungen (§ 9a Abs. 1 GmbHG).

Nimmt eine GmbH ihre Geschäfte bereits vor der Offen-
legung der wirtschaftlichen Neugründung gegenüber dem 
Registergericht auf, haften die Handelnden (der künftige 
Geschäftsführer) den Gläubigern der Gesellschaft persön-
lich mit ihrem Privatvermögen (§ 11 Abs. 2 GmbHG). 

Was vorstehend für den Erwerb und die anschließende 
Aktivierung einer Vorrats-GmbH dargestellt wurde, gilt in 
gleicher Weise für den Erwerb der Anteile einer nicht mehr 
aktiven GmbH mit anschließender Reaktivierung durch die 
neuen Gesellschafter und für die Reaktivierung einer über 
einen längeren Zeitraum inaktiven Gesellschaft durch die 
bisherigen Gesellschafter.

Beispiele:

1.  In einer Zeitungsannonce wird ein GmbH-Mantel mit 
einem Stammkapital von 25.000 Euro für 5.000 Euro 
zum Kauf angeboten.

2.  Eine GmbH trennt sich von ihrem Geschäftsbetrieb und 
führt im Anschluss daran für die Dauer von zwei Jah-
ren kein Unternehmen. Danach reaktivieren die Gesell-
schafter die GmbH mit einer neuen Geschäftsidee.

In beiden Fällen liegt eine wirtschaftliche Neugründung 
vor mit der Verpflichtung der (neuen) Gesellschafter, diese 
dem Registergericht anzuzeigen.
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Hintergrundinformationen zum Mandanten-Rundschreiben für GmbH-Geschäftsführer Nr. 2/2023
(entsprechend der Reihenfolge der fachlichen Informationen)

Thema Volltext-Fundstelle Weitere Informations-
quellen

1 Finanzpolitische 
Vorhaben 2023

hib Nr. 60 vom 25.1.2023 −

2 Betriebsprüfung Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/514 des Rates vom 
22.3.2021 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2011/16 über die 
Zusammenarbeit der Verwaltungsbehörden im Bereich der 
Besteuerung und zur Modernisierung des Steuerverfahrensrechts 
www.dip.bundestag.de 

§ 180 Abs. 1a AO
§ 205a AO

3 Zugang eines 
Steuerbescheids 

FG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 24.8.2022, Az. 7 K 7045/20
www.dejure.org

−

4 Betriebsveranstaltung FG Köln, Urteil vom 27.1.2022, Az. 6 K 2175/20
www.dejure.org

−

5 Kurzfristige Beschäfti-
gung

§ 40a EStG in der Fassung des Jahressteuergesetzes 2022
BGBl. 2022 Teil I Seite 2299 ff

−

6 Gewinnschätzung bei 
einer GmbH

FG Münster, Urteil vom 18.5.2022, Az. 10 K 261/17 K, U, V
www.dejure.org

GmbH-Stpr 2023, S. 29 

7 Übertragung stiller 
Reserven

FG Münster, Urteil vom 24.8.2022, Az. 7 K 3764/19 E
www.dejure.org

§ 6b, § 6c EStG

8 Grundstückskauf FG Münster, Urteil vom 22.9.2022, Az. 8 K 2748/20 E
www.dejure.org

−

10 GmbH-Firma BGH, Beschluss vom 25.1.2022, Az. II ZB 15/21
www.openjur.de

GmbH-Stpr 2022, S. 310

11 Vorrats-GmbH BGH, Urteil vom 16.3.1992, Az. II ZR 17/91
www.openjur.de

GmbH-Stpr 2022, S. 328


